
Gemeinde Ketzerbachtal

 

 Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren 
Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

und in Tagespflege

(Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege)

 Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (GVBl. S. 55, ber. S.159), geändert durch Gesetze vom 
13. Dezember 2002 (GVBl. S. 333), vom 11. Mai 2005 (GVBl. S. 155), vom 
1. Juni 2006 (GVBl. S. 151), vom 7. November 2007 (GVBl. S. 478), vom 29. Januar 2008 (GVBl. 
S. 138) der §§ 2 und 9 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. August 2004 (GVBl. S. 418, ber. 2005 S. 306), geändert durch Gesetze 
vom 14. Juli 2005 (GVBl. S. 167), vom 7. November 2007 (GVBl. S. 478) sowie des Sächsischen 
Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (GVBl. S. 225) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Ketzerbachtal in seiner Sitzung am 29. Oktober 2009 folgende Satzung beschlossen:

 § 1

Änderung

 Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung für 
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege) wird wie folgt geändert:

 Anlagen

 Die Anlage 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege wird neu gefasst.

 § 2

Inkrafttreten

 Die Satzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 

 

 Hinweis:

 1. Die Satzung wird hiermit bekannt gemacht. Die Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde        
entsprechend § 4 Abs. 3 SächsGemO erfolgt unmittelbar nach der Bekanntmachung.

2. Nach § 4 Abs. 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

    1.   die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,



    2.   Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,

    3.   der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrig-keit 
widersprochen hat,

    4.   vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

          a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder

          b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen.

 Raußlitz, den 30.10.2009

 Grübler

Bürgermeister

 

 



Anlage 1

Monatliche Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der Kinderkrippengruppe 
und im Kindergarten

 

Betreuungsformen  Beitrag für

  1. Zählkind

  in EUR

   

Betreuung von 9 bis 11 Stunden

Kinderkrippenalter

Kindergartenalter

 

 

Betreuung von 6 bis 9 Stunden

  

185,70

101,25

Kinderkrippenalter

Kindergartenalter

 152,00

  82,85

 

 

  

Betreuung von 4,5 bis 6 Stunden   

Kinderkrippenalter  101,30

Kindergartenalter    55,25

 

 

  

Betreuung bis 4,5 Stunden   

Kinderkrippenalter    76,00

Kindergartenalter    41,45
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